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Vorwort 

Bestand zur Zeit des bürgerlichen Konstitutionalismus das Hauptan-
liegen der Volksvertretung darin, Souveränitätsansprüchen des Monar-
chen zu begegnen, so ist heute an dessen Stelle das Bemühen des Parla-
ments getreten, seine Informationslage gegenüber einem übermächtigen 
Apparat der Exekutive zu verbessern. Diesen Informationsvorsprung 
der Exekutive, der durch die Einrichtung von Regierungs- und Verwal-
tungsinformationssystemen eine weitere Stärkung erfährt,  brauchte man 
nicht zu beklagen, stellte er nicht ein Grundproblem des Rechtsstaates 
und eine Lebensfrage für die Freiheit dar: Denn gegenüber dem Unwis-
senden bedeutet Wissen Macht, deren Beschränkung und Kontrolle die 
Freiheit gebietet. 

Danken möchte ich an dieser Stelle Herrn Prof.  Dr. Mart in Kriele für 
die Betreuung der Arbeit als Dissertation sowie Herrn Dr. Peter Lich-
tenberg für klärende Gespräche und seine freundliche Unterstützung. 
Gedankt sei auch Herrn Prof.  Dr. J. Broermann für die Aufnahme in 
sein Verlagsprogramm. 

Krefeld/Köln im Apr i l 1976 
Heinz  Joachim  Quick 
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Α. Die wissenschaftliche Beratung 
des Parlaments im deutschen Verfassungssystem 

I . Einleitung 

Als unsere Zivil isation vor ein oder zwei Jahrhunderten noch nicht 
den ganzen Erdball umspannte, war ein unkoordiniertes Nebeneinander 
von Industrie, Landwirtschaft,  Bergbau, Handel, Verkehrswesen und 
anderen Einzelsystemen sowie deren unkoordinierte Entwicklung und 
Veränderung möglich. Zum Teil handelte es sich dabei um Systeme, 
die sich noch kaum zu durchdringen begonnen hatten, und Eingriffe  in 
die Natur konnten durch natürliche Ressourcen ausgeglichen werden. 
Heute bewirkt die zunehmende Besiedlung unserer Erde eine immer 
engere Beziehung und Vernetzung menschlicher Tätigkeiten, Wirkungen 
und Wechselbezüge, und die enge Vermaschung der Systeme macht einen 
solchen Ausgleich nunmehr unmöglich. Jeder Eingriff  in die Natur w i rk t 
daher — lediglich mi t unterschiedlicher Verzögerung — auf uns selbst 
zurück. Da aber andererseits die Abhängigkeit des Menschen vom Funk-
tionieren der Biosphäre nicht aufgehoben ist, bedingt dieser Umstand 
eine entsprechende Labi l i tät unserer Zivilisation. Der einzig gangbare 
Weg aus diesem Dilemma verläuft  über ein fundiertes Verstehen und 
Berücksichtigen der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Bio-
sphäre. Die Konsequenz daraus ist, daß heute Technologien benötigt 
werden, die im Systemzusammenhang konzipiert und kombiniert sind 
und deren ursprünglich geplanten Effekte  nicht durch unberücksichtigte 
Nebenwirkungen und Spätfolgen in anderen Gebieten wieder zunichte 
gemacht werden. 

Damit die Wirtschaft  gestärkt und die Lebensbedingungen der Gesell-
schaft verbessert werden, w i rd der Staat über seine jetzigen Bemühun-
gen hinaus noch in diesem Jahrzehnt große Anstrengungen unterneh-
men müssen, um Wissenschaft und Technik zu fördern.  Diese zuneh-
mende Tätigkeit des Bundes im Bereich der Wissenschafts- und Techno-
logieförderung  erschwert zwangsläufig die parlamentarische Kontrolle 
der Exekutive und stellt an den kontrollierenden Parlamentarier Anfor-
derungen, die mi t dem bestehenden Instrumentarium des Parlaments 
nicht erfüllbar  sind. Denn eine politische Körperschaft  vermag nur dann 
eine echte Meinungsbildung zu vollziehen, wenn ausreichende Sach-
kunde vorhanden ist. Konnte diese Sachkunde 1848 von den Honora-
tioren der Paulskirchenverfassung  noch erwartet werden, so stellt sich 
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heute zunehmend die Frage, ob ein Parlament ohne ein die erforderliche 
Sachkunde vermittelndes Hilfsorgan zu einer „contradictio  in adiecto" 1 

wird. Zwar beschloß das Parlament noch nie so viele Gesetze wie in 
der heutigen Zeit. Aber in diesen überwiegend technischen Speziai- und 
Detailregelungen, die nur noch ein Experte beurteilen kann2 und welche 
die Exekutive besser beherrscht als die Parlamentarier, ist die Regie-
rung in der Vorhand, zumal sie auch den Vortei l der umfassenden Infor-
mation hat3, und die parlamentarische Behandlung verlagert sich in die 
regelmäßig nicht öffentlich  tagenden Ausschüsse4. Läßt diese Tatsache 
bereits ein zunehmendes Gewicht der Regierung erkennen, so w i rd die-
ses erhöht durch die Notwendigkeit langfristiger  Planungen, bei denen 
das Parlament ebenfalls den Vorrang der Regierung im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht aufzuwiegen vermag5. 

Hand in Hand mi t der Erschwerung einer parlamentarischen Kontrol le 
schrumpft  die Ausübung des parlamentarischen Initiativrechts. Stärkere 
sachliche Kontrol le und Init iat ive von Seiten der Legislative sollten 
aber im Bereich der angewandten Forschung erfolgen. Dazu bedarf  es 
genauer systemanalytischer Methoden, die die Legislative bisher nicht 
anwendet. In Anbetracht der weltweiten Diskussion um den Begriff  der 
Qualität des Lebens, des Wirtschaftswachstums und des Energiepro-
blems erscheint es daher angebracht, bei der Mittelbewil l igung im tech-
nologischen Sektor stärker die Auswirkungen der beschlossenen Pro-
jekte parlamentarisch zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende In i -
t iat iven zu ergreifen. 

Aufgabe dieser Arbei t soll es nun sein, die organisationsrechtliche 
Seite einer verstärkten parlamentarischen Kontrol le der Technologie 
und einer verstärkten Ausübung des parlamentarischen Initiativrechts 
i m technologischen Sektor durch eine institutionalisierte wissenschaft-
liche Beratung des Deutschen Bundestages zu diskutieren und zur 
Lösung der dabei auftretenden verfassungspolitischen und verfassungs-
rechtlichen Probleme einen Beitrag zu leisten. 

1 Jellinek,  Allgemeine Staatslehre, S. 544, bezeichnete einen Staat ohne 
Organe als „eine unvollziehbare Vorstellung, gleichbedeutend mi t der Anarchie 
(und) daher als eine contradictio in adiecto". 

2 Vgl. Deutscher  Bundestag,  7. Wahlperiode, Drucksache 7/468. 
3 Scheuner,  Die Lage des parlamentarischen Regierungssystems, in: DÖV 

1974/433, 435. 
4 Scheuner,  Die Lage des parlamentarischen Regierungssystems, in: DÖV 

1974/433, 439. 
5 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts,  S. 230; Blank,  Die staatliche Auf -

gabenplanung im Spannungsfeld von Regierung und Parlament, S. 71 ff.;  Bök-
kenförde,  Planung zwischen Regierung und Parlament, in : Der Staat 1972/ 
429 ff. 
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I I . Die Beratungsquellen des Deutschen Bundestages 

1. Interne Beratungsquellen 

a) Der  Wissenschaftliche  Dienst  des Deutschen  Bundestages 

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages6 unterstützt 
als Hauptabteilung der Bundestagsverwaltung sowohl den Bundestag, 
seine Organe als auch die Arbeitskreise und Fraktionen selbst7. Als 
eine allen Abgeordneten zugängliche Einrichtung erbringt der Wissen-
schaftliche Dienst seine Leistungen daher ohne Ansehen von Personen 
und Fraktionen, d. h. parteipolitisch  neutral 8, 

Aufbau und Arbeitsweise des Wissenschaftlichen Dienstes entbehren 
einer theoretischen Konzeption und entwickelten sich gemäß den parla-
mentarischen Bedürfnissen nach Dokumentation, Assistenz und Stel-
lungnahme9. Dies führte zu dem Entstehen einer Abtei lung für „Wis-
senschaftliche  Dokumentation"  und einem aus den Ausschußsekretaria-
ten und Gutachtergruppen bestehenden „Wissenschaftlichen  Fach-
dienst" 10. 

Die Referate und Arbeitsgruppen der Abtei lung „Wissenschaftliche 
Dokumentation"  bilden die Material- und Informationsbasis für alle 
Hilfsdienste des Deutschen Bundestages11. Ihre Leitung obliegt Beamten 
des höheren Dienstes, die den Weisungen der Bundestagsverwaltung 
bzw. der Parteien, Fraktionen oder Abgeordneten Folge zu leisten 
haben12, es sei denn, es handelt sich nicht um bestimmte technische bzw. 
organisatorische Aufgaben. 

β M i t Ausnahme Bayerns, Bremens, Hamburgs, Hessens und des Saarlan-
des richteten auch die Bundesländer parlamentarische Hilfsdienste ein. Kel-
ler/Raupach,  Informationslücke des Parlaments, S. 19 und 23. 

7 Qnaritsch,  Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, in: Festschrift 
für Forsthoff,  S. 303, 307. 

8 Lohmar,  Das Hohe Haus, S. 82; Quaritsch,  Die wissenschaftlichen Dienste 
des Bundestages, in: Festschrift  für Forsthoff,  S. 303, 315. 

9 Quaritsch,  Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, in: Festschrift 
für Forsthoff,  S. 303, 307. 

1 0 Überblick bei: Schäfer,  Der Bundestag, S. 180 ff.  und Keller/Raupach,  In-
formationslücke des Parlaments, S. 154ff.;  mi t Ausnahme von Schreibkräften 
und Sachbearbeitern umfaßt der „Wissenschaftliche Dienst" des Deutschen 
Bundestages nach dem Stand vom Anfang des Jahres 1975 insgesamt 126 M i t -
glieder. Davon sind 62 Juristen, 18 Volkswirte, 14 Philologen, 8 Bibliothekare, 
5 Historiker, 4 Politologen, 3 Mathematiker, 3 Physiker, 2 Diplomingenieure, 
7 Sonstige. Vgl. Lohmar,  Das Hohe Haus, S. 80; vgl. auch: Kabel,  Gutachter-
zentrale oder Gegenbürokratie? Die wissenschaftliche Abteüung des Bundes-
tages, in: Der Bundestag von innen gesehen, S. 127, 131 ff. 

11 Schäfer,  Der Bundestag, S. 183; vgl. ausführlich:  Wissenschaftliche  Dienste 
der Verwaltung des Deutschen Bundestages, hrsg. von der Wissenschaftlichen 
Abtei lung des Deutschen Bundestages, Materialien Nr. 2, S. 7 ff. 

12 Creutzig,  Die parlamentarischen Hilfsdienste im Bund und in den Län-
dern, in: DVB1 1967/225, 226. 

2 Quick 


